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dessen wird versucht, das Wirken der Friedensbewegung zu 
kriminalisieren. So erklärte der derzeitige Innenminister der 
BRD: „Die Gewährleistung der inneren Sicherheit und des 
Rechtsfrdedens gehört zu den wichtigsten Aufgaben, die der 
Staat gegenüber seinen Bürgern zu erfüllen hat. ... Das ent
scheidende Defizit in diesem Bereich besteht darin ..., daß das 
Rechtsbewußtsein in Teilen der Bevölkerung erheblich gelit
ten hat. Das zeigt sich deutlich in der Kriminalitätsentwick
lung, aber auch in den Erörterungen, die über mögliche Ak
tionen gegen eine etwaige Nachrüstung geführt werden. Das 
Schlagwort vom geplanten .gewaltfreien Widerstand1 ver
birgt oft den vorgesehenen Rechtsbruch. “6

Danach ist nicht die Rechtfertigung von NATO-Hochrü- 
stung und Propagierung des Atomknieges eine Beeinträchti
gung des Rechtsbewußtseins, sondern der Widerstand dage
gen. Auch gewaltfreier Widerstand wird zu einer Form der 
Gewalt deklariert. Die Aktionen der Friedensbewegung ge
gen die Atomkriegspolitik der aggressivsten Kräfte des Im
perialismus werden in einem Atemzug mit der Kriminalität 
genannt und sollen auf diese Weise diskriminiert und als 
etwas Gesetzwidriges, Schädliches, ja letztlich Kriminelles 
abgestempelt werden. Diese Rufmordkampagne soll den Bo
den bereiten für die Verfolgung der Angehörigen der Frie
densbewegung. Nicht selten werden sie mit Berufsverboten 
und Disziplinarstrafen belegt oder auf andere Weise benach
teiligt. So wurden z. B. der Bundestagsabgeordnete Bastian 
und 270 weitere Teilnehmer einer Demonstration gegen die 
Aufstellung von Pershing-Raketen vom Amtsgericht Neu-Ulm 
zu Geldstrafen verurteilt. Anläßlich der Bundestagsdebatte 
über die Raketenstationierung fand im November 1983 in 
Bonn eine gewaltlose Demonstration der Friedensbewegung 
statt, gegen die die Polizei mit brutaler Gewalt vorging. Kei
ner dieser Polizeibeamten wurde strafrechtlich oder diszipli
narisch zur Verantwortung gezogen, obwohl feststand, daß 
sie körperliche Mißhandlungen oder Gesundhedtsschäden ver
ursacht hatten.

Um weitergehende strafrechtliche Mittel zur Unterdrük- 
kung der Friedensbewegung und anderer demokratischer Be
strebungen zur Verfügung zu stellen, verabschiedete die Bun
desregierung am 13. Juli 1983 den Entwurf für eine Neufas
sung des § 125 StGB der BRD (Dandfrdedensbruch). Danach 
können auch Teilnehmer von Demonstrationen strafrechtlich 
zur Verantwortung gezogen wenden, die sich nach Aufforde
rung durch die Polizei nicht aus einer „Menschenmenge“ oder 
aus dem „Teil der Menschen“, der „Gewalttätigkeiten“ be
geht, entfernen oder die „sich der Aufforderung Zuwider
handelnder“ anschließen.7 Gegen diese Strafverschärfung sind 
Parteien, Gewerkschaften, demokratische Organisationen, Ju
risten, Politiker, ja selbst Vertreter der Polizei aufgetreten.8

Der An waits verein der BRD erklärte dazu: „Eine Pönali
sierung friedlicher Demonstranten mit dem Ziel der Bekämp
fung von Gewalttätern verstößt gegen das Schuldprinzip.“9 
Auch der Bundesvorstand des Deutschen Richterbundes lehnte 
mit 204 gegen 89 Stimmen die von der Bundesregierung vor
gesehene Änderung des § 125 StGB der BRD ab.10

Völkerrechtswidrige Ausdehnung des Geltungsbereichs
des BRD-Strafrechts

Gesetzgebung und Strafjustiz der BRD verfolgen nach wie 
vor — im Gegensatz zu Geist und Buchstaben des Grundlagen
vertrags zwischen DDR und BRD — die revanchistische Li
nie vom „Offenhalten der deutschen Frage“, vom „Fortbe
stand des Deutschen Reiches“. Es wird die rechtswidrige und 
der Herstellung normaler Beziehungen zwischen der DDR und 
der BRD abträgliche Position vertreten, daß die DDR „In
land“ der BRD sei und sich das Strafrecht der BRD auch auf 
die DDR erstrecke.11 Unter Mißachtung der Staatsbürgerschaft 
der DDR werden deren Bürger als Deutsche d. S. des § 116 
Grundgesetz und damit zu Staatsbürgern der BRD erklärt, 
um sie deren Strafhoheit zu unterwerfen. Auf diese Weise 
wird es möglich, willkürlich Handlungen von DDR-Bürgern 
auf dem Gebiet der DDR zu kriminalisieren, aber auch Kri
minelle, die DDR-Bürger sind und ihre Straftaten auf dem 
Gebiet der DDR begangen haben, vor der gerechten Strafe zu 
bewahren, wie das z. B. im Fall des Doppelmörders Wein
hold geschehen ist.12

Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 
3. November 1982 kann die BRD-Justiz in Wahrnehmung 
eines angemaßten Schutzrechts für DDR-Bürger Verhaltens
weisen im Zusammenhang mit dem Auftreten von DDR-Bür
gern in jedem beliebigen Teil der Welt bestrafen, wenn die 
Nichtbestrafung der Handlung „zu international anerkannten 
rechtsstaatlichen Grundsätzen in krassem Widerspruch“ 
stünde.13 Unter dem Vorwand, angeblich bedrohte Interessen 
von Bürgern der DDR zu schützen, wird praktisch die ganze 
Welt zu einem „rechtlichen Interessengebiet“ der BRD er
klärt. Das ist eindeutig eine Form der juristischen Aggres
sion.

Institutionalisiert wird diese Rechtsanmaßung mit der 
„Zentralen Erfassungsstelle Salzgitter“, die nicht nur die Kri
minalisierung des Verhaltens von DDR-Bürgern betreiben 
und auf diese Weise an der psychologischen Kriegführung 
mitwirken, sondern auch den „Tag X“ vorbereiten soll. Ziel 
und politischer Sinn der interventionistischen und somit völ
kerrechtswidrigen juristischen Konstruktionen der BRD-Ge- 
setzgebung und -Rechtsprechung über den Geltungsbereich ist 
es offensichtlich, die BRD-Bürger auf eine mögliche gewalt
same Lösung der „deutschen Frage“ einzustimmen. Die Straf
rechtsprechung zu diesen Fragen richtet sich gegen die Ver
wirklichung der Politik der friedlichen Koexistenz zwischen 
Staaten verschiedener Gesellschaftsordnungen und ist daher 
friedensfeindlich.

Kapitulation vor der Kriminalität

Die Krise der Strafverfolgung in den imperialistischen Län
dern kommt besonders deutlich in der Hilflosigkeit gegen
über der immer mehr anschwellenden Kriminalitätsflut zum 
Ausdruck. Bestandteil der Krise des imperialistischen Sy
stems ist die Kriminaldtätsexplosion. In den USA werden 
jährlich etwa 13 Millionen Straftaten gezählt. Die Polizeiliche 
Kriminalitätsstatistik der BRD, die auch die Kriminalität 
von Berlin (West) ein bezieht, obwohl diese Stadt nicht zur 
BRD gehört, weist für 1982 4 291 975 Straftaten aus. Das ist 
seit 1963 ein Anstieg auf 256 Prozent. Die Zahl der Straftaten 
pro 100 000 Einwohner betrug 6 963. Das ist gegenüber 1963 
ein Anstieg auf fast 240 Prozent. In Hamburg wurden 14 343, 
in Bremen 13 133 und in Berlin(West) 13 547 Straftaten je 
100 000 Einwohner registriert. In diesen Großstädten wird 
also jährlich etwa jeder siebente Einwohner straffällig. Hinzu 
kommt noch die sehr hohe latente Kriminalität.

Die wachsende kriminelle Verseuchung der Gesellschaft 
in den imperialistischen Staaten ist Bestandteil der Krise. 
Das kapitalistische System ist nicht in der Lage, aus sich her
aus die Kriminalitätsflut zurückzudrängen oder wenigstens 
einzudämmen. Dazu bedarf es, wie die geschichtliche Ent
wicklung inzwischen bewiesen hat, einer revolutionären ge
sellschaftlichen Umgestaltung und der Schaffung sozialisti
scher Gesellschaftsverhältnisse. Die Strafverfolgungspraxis 
und die herrschende Strafrechtslehre und Kriminologie in 
den Ländern des Kapitals gehen von der Ewigkeit, Unantast
barkeit, ja Heiligkeit ihres Gesellschaftssystems aus und sind 
bestrebt, es zu verteidigen und zu rechtfertigen. Wie die kapi
talistische Gesellschaft selbst wird auch ihre Kriminalität für 
ewig und notwendig gehalten. Demzufolge sieht die herr
schende bürgerliche Kriminologie ihre Aufgabe mehr darin, 
zu begründen, daß es ewig Kriminalität geben müsse und daß 
man 'mit der wachsenden Kriminalitätsflut leben müsse. Ihr 
geht es nicht um die Aufdeckung der gesellschaftlichen Ursa- 6 7 8 9 10 11 12 13
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